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Aufruf der deutschen Bischöfe 
zur Fastenaktion Misereor 2017

Liebe Schwestern und Brüder,

„Die Welt ist voller guter Ideen. Lass sie wachsen.“, so 
lautet das Leitwort der Misereor-Fastenaktion 2017. Mi-
sereor stellt darin das afrikanische Land Burkina Faso in 
den Mittelpunkt. Dort betreiben Bauernfamilien erfolg-
reich eine Landwirtschaft, die an die örtlichen Bedingun-
gen angepasst ist. Wie in Burkina Faso entstehen auch 
an vielen anderen Orten der Welt neue Ideen, die dazu 
beitragen, Hunger, Krankheit und Unfrieden zu beenden.

Solche Beispiele vor Augen ruft uns Papst Franziskus 
in seiner Enzyklika Laudato si‘ dazu auf, unser Denken 
und Handeln „in den Dienst einer anderen Art des Fort-
schritts zu stellen, der gesünder, menschlicher, sozialer 
und ganzheitlicher ist“ (LS 112).

Denn obwohl es genügend Nahrung und Auskommen 
für alle geben könnte, bestimmen Not und Mangel den 
Lebensalltag unzähliger Menschen. Ihnen zu helfen, mit 
guten Ideen an einer besseren Zukunft zu arbeiten, ist die 
Aufgabe von Misereor.

Bitte setzen Sie am kommenden Sonntag im Gebet und 
bei der Misereor-Kollekte ein großherziges Zeichen für 
eine Welt, in der alle in Würde leben können. Jede Spen-
de hilft den Armen in Burkina Faso, in ganz Afrika und 
weltweit.

Fulda, den 22. September 2016

Für das Bistum Hildesheim

† Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 26. März 2017, 
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden. 
Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 2. April 2017, ist aus-
schließlich für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor bestimmt.

Hinweise zur Durchführung 
der Misereor-Fastenaktion 2017

Mit dem Leitwort der 59. Fastenaktion „Die Welt ist vol-
ler guter Ideen. Lass sie wachsen.“ ruft Misereor dazu 
auf, den Ideenreichtum der westafrikanischen Bäuerin-
nen und Bauern im Kampf gegen Hunger und Mange-
lernährung zu unterstützen. Im diesjährigen Partnerland 
Burkina Faso entwickeln sie gemeinsam neue Ideen für 
eine andere Landwirtschaft, die Früchte trägt und die die 
Menschen satt macht.

Die 59. Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonn-
tag, dem 5. März 2017, eröffnet. Gemeinsam mit Bischö-
fen, Partnerinnen und Partnern aus Burkina Faso und 
den Menschen aus dem Bistum Trier feiert Misereor um 
10.00 Uhr im Dom zu Trier einen weltkirchlichen Got-
tesdienst, der live in der ARD übertragen wird.

Mit dem Aktionsplakat zur Fastenaktion lenkt Misereor 
den Blick auf die Menschen in Afrika. Und diese spie-
geln unseren Blick zurück: Wie sehen wir Afrika? Bitte 
hängen Sie das Plakat gut sichtbar in Ihrer Gemeinde aus 
und versehen Sie den Opferstock in Ihrer Kirche mit dem 
Misereor-Opferstockschild.

Das neue Misereor-Hungertuch „Ich bin, weil du bist“ 
lädt mit zahlreichen Begleitmaterialien zu Reflexion und 
Auseinandersetzung ein. Das Hungertuch ist in zwei 
Größen zum Aushang im Kirchenraum, Pfarrheim oder 
in der Schule bestellbar.

Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur Ge-
staltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit; sie 
enthalten auch Kreuzwege für Kinder und Erwachsene, 
Früh- bzw. Spätschichten sowie Vorschläge für die Ge-
staltung von Kinder- und Jugendgottesdiensten.

Der Misereor-Fastenkalender 2017 und das Fastenbrevier 
(www.fastenbrevier.de) laden ein, die Fastenzeit für sich 
oder mit der Familie aktiv zu gestalten. Viele Gemein-
den bieten am Misereor-Sonntag, dem 2. April 2017, ein 
Fastenessen zugunsten von Misereor-Projekten an.
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Die Kinderfastenaktion hält zahlreiche Anregungen und 
Angebote zur Gestaltung der Fastenzeit in Kindergar-
ten und Grundschule bereit: www.kinderfastenaktion.
de. Jugendliche sind aufgerufen, sich mit der Jugend-
aktion von Misereor und dem BDKJ für die Produkti-
on von Milch zu fairen Bedingungen einzusetzen sowie 
das eigene Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen: 
www.jugendaktion.de.

In jeder Pfarrgemeinde können Sie mit einer Tasse 
fair gehandelten Kaffee die Misereor-Fastenaktion 
unterstützen, nutzen Sie dazu den bundesweiten 
„Coffee-Stop-Tag“ am Freitag, dem 31. März 2017.

Am 4. Fastensonntag, dem 25./26. März 2017, soll in 
allen katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deut-
schen Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen 
werden. Legen Sie bitte die Opfertütchen zu den Gottes-
diensten aus. Am 5. Fastensonntag, dem 1./2. April 2017, 
wird mit der Misereor-Kollekte um Unterstützung für die 
Misereor-Projektarbeit gebeten. Für spätere Fastenopfer 
sollte das Misereor-Schild am Opferstock bis zum Sonn-
tag nach Ostern stehen bleiben. Auch das „Fastenopfer 
der Kinder“ soll gemeinsam mit der Gemeindekollekte 
überwiesen werden. Es ist ausdrücklicher Wunsch der 
Bischöfe, dass die Kollekte zeitnah und ohne Abzug von 
den Gemeinden über die Bistumskassen an Misereor 
weitergeleitet wird. Eine pfarreiinterne Verwendung der 
Kollektengelder, z. B. für eigene Partnerschaftsprojekte, 
ist nicht zulässig. Misereor ist den Spendern gegenüber 
rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis Ihrer Kol-
lekte vorliegt, geben Sie es bitte der Gemeinde mit einem 
herzlichen Wort des Dankes bekannt.

Fragen zur Fastenaktion beantwortet gerne das „Team 
Fastenaktion“ bei Misereor: Tel.: 0241 / 442-445, E-
Mail: gemeinde@misereor.de. Informationen finden 
Sie auf der Misereor-Homepage www.fastenaktion.de. 
Dort stehen viele Materialien zum Download bereit, 
ebenso unter www.misereor-medien.de. Materialien zur 
Fastenaktion können angefordert werden bei: MVG, 
Tel.: 0241 / 47986100, E-Mail: bestellung@eine-welt-
shop.de.

Aufruf der deutschen Bischöfe 
zur Palmsonntags-Kollekte 2017

„Kann von dort etwas Gutes kommen?“ (Joh 1,46) – Die-
se Frage aus dem Johannes-Evangelium ist auf die Hei-
matstadt Jesu bezogen, auf Nazareth. Die Stadt und die 
ganze Region werden seit Jahrzehnten vom politischen 
Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern geprägt. 
An schlechte Nachrichten aus dem Ursprungsland unse-
res Glaubens sind wir lange gewöhnt. Doch es lohnt sich, 
auch auf das Gute zu achten, das von dort kommt!

„Komm und sieh!“ (Joh 1,46) – so lautet die Antwort 
auf die Frage im Johannes-Evangelium. Diesem Aufruf 
sind zum Auftakt des Reformationsgedenkens in diesem 
Jahr auch Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz 
und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
gefolgt. Eine Woche lang haben sie gemeinsam gehört 
und gesehen, wo und wie die Heilsgeschichte Gottes mit 
uns Menschen in Jesus ihre entscheidende Wendung ge-
nommen hat. Bis heute leben die Christen im Heiligen 
Land in beeindruckender Weise in der Nachfolge Jesu. 
Unter schwierigen Bedingungen geben sie Zeugnis vom 
Evangelium. Im Zusammenleben mit Juden, Drusen und 
Muslimen stehen sie für das Gute ein, das mit Jesus in die 
Welt gekommen und bis heute lebendig ist. Dabei brau-
chen sie unsere Unterstützung.

So bitten wir Sie: Helfen Sie durch ihren Beitrag zur Kol-
lekte am Palmsonntag den Christen im Heiligen Land! 
Sie ist für die Arbeit des Deutschen Vereins vom Heili-
gen Lande sowie der Franziskaner im Heiligen Land be-
stimmt. Beide Einrichtungen fördern die Seelsorge und 
die sozial-caritativen Einrichtungen der Kirchen vor Ort, 
sie betreuen die Pilger und vermitteln das Wissen um die 
biblischen Stätten.
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Liebe Mitchristen, zeigen wir uns im Gebet und bei der 
Kollekte am Palmsonntag mit den Christen im Heiligen 
Land solidarisch!

Würzburg, den 22. November 2016

Für das Bistum Hildesheim

† Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim

Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 09.04.2017, in allen 
Gottesdiensten (auch am Vorabend) gehalten wird, ist aus-
schließlich für die Unterstützung der Christen im Heiligen 
Land durch das Kommissariat des Heiligen Landes der Deut-
schen Franziskanerprovinz und durch den Deutschen Verein 
vom Heiligen Lande bestimmt.

Hinweise zur Durchführung der 
Palmsonntagskollekte 2017

In den politischen Wirrungen im Nahen Osten ist sowohl 
in Israel als auch in Palästina der christliche Bevölke-
rungsanteil in den vergangenen Jahren auf knapp zwei 
Prozent der Gesamtbevölkerung gesunken. Dabei ist der 
Orient die Wiege des Christentums. Die ersten christli-
chen Gemeinden entstanden, als Europa noch heidnisch 
war, und lange vor dem Entstehen des Islams. Bis heute 
wurden und werden die orientalischen Christen vielfach 
diskriminiert oder sogar verfolgt. Und obwohl der Westen 
ihnen das Fundament seiner Kultur verdankt, verschließt 
er vor dieser Entwicklung nicht selten die Augen.

Wir aber vergessen sie nicht. Mit der Palmsonntagskol-
lekte kann jede und jeder Gläubige zeigen: Wir wollen 
den Christen eine Zukunft auf ihrem angestammten Bo-
den geben. 

Es würde etwas fehlen…

Der Leitgedanke zur Palmsonntagskollekte 2017 lautet 
daher:

Es würde etwas fehlen…
Gemeinsam den Christen im 

Heiligen Land eine Zukunft geben

Er macht deutlich, dass es ein gemeinsames Ziel aller 
Gläubigen sein muss, durch konkrete Hilfe christliches 
Leben im Heiligen Land zu sichern. Die deutschen Bi-
schöfe bitten daher in ihrem Aufruf um Solidarität mit 
den Christen im Nahen Osten.

Palmsonntagskollekte am 9. April 2017
Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, dem 
9. April 2017, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) statt. Das jeweilige Generalvikariat überweist die 
Spenden, einschließlich der später eingegangenen, an 
den Deutschen Verein vom Heiligen Lande (Ausnahme: 
die (Erz-)Diözesen der Freisinger Bischofskonferenz 
überweisen ihre Spenden an das Erzbischöfliche Ordina-
riat München). Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe 
soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug von den 
Gemeinden über die Bistumskassen an die genannten 
Stellen weitergeleitet werden. Diesen obliegen die Auf-
teilung der Gelder gemäß dem bekannten Schlüssel und 
die zügige Weiterleitung der jeweiligen Spendenanteile 
an das Kommissariat des Heiligen Landes der Franzis-
kaner in Deutschland bzw. den Deutschen Verein vom 
Heiligen Lande. Eine pfarreiinterne Verwendung der 
Kollektengelder, z. B. für Partnerschaftsprojekte, ist 
nicht zulässig. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lan-
de und das Kommissariat des Heiligen Landes sind den 
Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald das 
Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde 
mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben werden.
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Informationen und Kontakt
Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite 
www.palmsonntagskollekte.de. Hier können ab Ende 
Januar 2017 alle Unterlagen in druckfähiger Qualität he-
runtergeladen werden. Ca. zwei Wochen vor Palmsonn-
tag werden weitere Materialien zur Palmsonntagskol-
lekte an alle deutschen katholischen Pfarreien versandt. 

Bei inhaltlichen Fragen zur Palmsonntagskollekte wen-
den Sie sich bitte an: 
Tamara Häußler-Eisenmann
Pressesprecherin, Deutscher Verein vom Heiligen Lande
Tel: 0221 - 99 50 65 0
t.haeussler@dvhl.de
www.dvhl.de

Beschluss der Bistums-KODA vom 30.11.2016

1. § 38 Absatz 4 der Arbeitsvertragsordnung (AVO) 
wird wie folgt geändert:

„Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bern-
ward Medien GmbH finden vom 01.01.2017 bis zum 
31.12.2017 die Bestimmungen des Manteltarifver-
trages für Buch- und Zeitschriftenverlage in Nie-
dersachsen sowie des Gehaltstarifvertrages für Zeit-
schriftenverlage in Niedersachsen und Bremen bzw. 
des Manteltarifvertrages für Redakteurinnen und 
Redakteure an Zeitschriften, des Gehaltstarifvertra-
ges für Redakteurinnen Redakteure an Zeitschriften 
sowie des Tarifvertrages über das Redaktionsvolon-
tariat an Zeitschriften in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung entsprechende Anwendung.“

2. Dieser Beschluss tritt mit Wirkung zum 01.01.2017 
in Kraft.

Hildesheim, 19.12.2016

Bettina Syldatk-Kern
Vorsitzende der Bistums-KODA

Gemäß § 20 der KODA-Ordnung vom 08.05.2015 setze 
ich den Beschluss der Bistums-KODA vom 30.11.2016 
in Kraft.

Hildesheim, 19.12.2016

L.S.

† Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim

Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung 
(CWMO)

§ 1 Anwendungsbereich

(1)  1Behinderte Menschen im Arbeitsbereich der Werk-
statt, die in einem besonderen arbeitnehmerähnlichen 
Rechtsverhältnis in der Regel auf der Grundlage ei-
nes Sozialleistungsverhältnisses beschäftigt werden 
(Werkstattbeschäftigte) wirken nach dieser Ordnung 
an den Angelegenheiten der Werkstatt mit. 2Die In-
teressenvertretung der in Werkstätten beschäftigten 
behinderten Frauen erfolgt durch Frauenbeauftragte. 
3Die Mitbestimmung und Mitwirkung geschieht im 
Rahmen eines Werkstattrats.

(2)  Diese Ordnung gilt für Werkstätten für behinderte 
Menschen in Trägerschaft der katholischen Kirche 
und der ihr zugeordneten Verbände.

§ 2 Errichtung von Werkstatträten

(1)  Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt.

(2)  1In Zweig- und Teilwerkstätten können gesonderte 
selbständige Werkstatträte gebildet werden. 2Dies 
gilt insbesondere, wenn diese auf die Teilhabe be-
sonderer Personenkreise ausgerichtet sind. 3Die Ent-
scheidung hierüber trifft die Werkstatt im Einverneh-
men mit dem Werkstattrat.
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(3)  Rechte und Pflichten der Werkstatt sind solche des 
Trägers der Werkstatt.

§ 3 Zahl der Mitglieder des Werkstattrats

1Der Werkstattrat besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern, in Werkstätten mit in der Regel 

1. bis zu 200 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,

2. 201 bis 400 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,

3. 401 bis 700 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern,

4. 701 bis 1 000 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern,

5. 1 001 bis 1 500 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,

6. mehr als 1 500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mit-
gliedern.

2Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem zahlen-
mäßigen Verhältnis vertreten sein.

§ 4 Allgemeine Aufgaben des Werkstattrats

(1)  Der Werkstattrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der 
Werkstattbeschäftigten geltenden Gesetze, Ver-
ordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und 
mit der Werkstatt getroffene Vereinbarungen 
durchgeführt werden, vor allem, dass

a) die auf das besondere arbeitnehmerähnliche
Rechtsverhältnis zwischen den Werkstatt-
beschäftigten und der Werkstatt anzuwen-
denden arbeitsrechtlichen Vorschriften und 
Grundsätze, insbesondere über Beschäfti-
gungszeit einschließlich Teilzeitbeschäfti-
gung sowie der Erholungspausen und Zeiten 
der Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung 
und Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zur 

Weiterentwicklung der Persönlichkeit des 
Werkstattbeschäftigten, Urlaub, Entgeltzah-
lung im Krankheitsfall, Entgeltzahlung an 
Feiertagen, Mutterschutz, Elternzeit, Persön-
lichkeitsschutz und Haftungsbeschränkung, 

b) die in dem besonderen arbeitnehmerähnli-
  chen Rechtsverhältnis aufgrund der Für-
  sorgepflicht geltenden Mitwirkungs- und 
      Beschwerderechte

c)  die Werkstattverträge 
von der Werkstatt beachtet werden;

2. Maßnahmen, die dem Betrieb der Werkstatt 
und den Werkstattbeschäftigten dienen, bei der 
Werkstatt zu beantragen,

3. Anregungen und Beschwerden von Werkstatt-
beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie 
berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit 
der Werkstatt auf eine Erledigung hinzuwirken; 
er hat die betreffenden Beschäftigten über den 
Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu 
unterrichten.

2Dabei hat er vor allem die Interessen besonders betreu-
ungs- und förderungsbedürftiger Werkstattbeschäftig-
ter zu wahren und die Durchsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern.

(2)  1Werden in Absatz 1 Nr. 1 genannte Angelegenhei-
ten zwischen der Werkstatt und einem oder einer 
Werkstattberechtigten erörtert, so nimmt auf dessen 
oder deren Wunsch ein Mitglied des Werkstattrats an 
der Erörterung teil. 2Es ist verpflichtet, über Inhalt 
und Gegenstand der Erörterung Stillschweigen zu 
bewahren, soweit es von dem oder der Werkstattbe-
rechtigten im Einzelfall nicht von dieser Verpflich-
tung entbunden wird.

(3)  Der Werkstattrat berücksichtigt die Interessen der im 
Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich 
tätigen behinderten Menschen in angemessener und 
geeigneter Weise, solange für diese eine Vertretung 
nach § 52 SGB IX nicht besteht.
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§ 5 Mitwirkung und Mitbestimmung

(1)  Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten 
ein Mitwirkungsrecht:

1. Darstellung und Verwendung des Arbeitsergeb-
nisses, insbesondere der Höhe der Grund- und 
Steigerungsbeträge, unter Darlegung der dafür 
maßgeblichen wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse auch in leichter Sprache,

2. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvor-
schriften,

3. Weiterentwicklung der Persönlichkeit und För-
derung des Übergangs auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt,

4. Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitskleidung, 
Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung, Einfüh-
rung neuer Arbeitsverfahren

5. Dauerhafte Umsetzung von Mitarbeitern im 
Arbeitsbereich auf einen anderen Arbeitsplatz, 
wenn die Betroffenen eine Mitwirkung des 
Werkstattrats wünschen,

6. Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
ten sowie neuer technischer Anlagen, Einschrän-
kung, Stilllegung oder Verlegung der Werkstatt 
oder wesentlicher Teile der Werkstatt, grundle-
gende Änderungen der Werkstattorganisation 
und des Werkstattzwecks.

7. Einführung neuer oder erhebliche Änderung be-
stehender technischer Arbeitsverfahren

8. Eröffnung oder Schließung von bedeutenden Tä-
tigkeitsfeldern im Arbeitsbereich der Werkstatt

9. Fragen der Beförderung.

(2)  Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten 
ein Mitbestimmungsrecht:

1. Ordnung und Verhalten der Werkstattbeschäftig-
ten im Arbeitsbereich einschließlich Aufstellung 
und Änderung einer Werkstattordnung,

2. Beginn und Ende der täglichen Beschäftigungs-
zeit, Zeiten für die Erhaltung und Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit, Verteilung der Beschäfti-
gungszeit auf die einzelnen Wochentage und die 
damit zusammenhängende Regelung des Fahr-
dienstes, vorübergehende Verkürzung oder Ver-
längerung der üblichen Beschäftigungszeit

3. Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung und 
Änderung von Entlohnungsgrundsätzen, Fest-
setzung der Steigerungsbeträge und vergleich-
barer leistungsbezogener Entgelte, Zeit, Ort und 
Art der Auszahlung sowie Gestaltung der Ar-
beitsentgeltbescheinigungen,

4. Grundsätze für den Urlaubsplan,

5. Verpflegung,

6. Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhal-
ten oder die Leistung der Werkstattbeschäftigten 
zu überwachen, 

7. Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung,

8. Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen,

9. Soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten.

(3)  1In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein 
Mitwirkungsrecht hat, hat die Werkstatt den Werk-
stattrat rechtzeitig, umfassend und in angemessener 
Weise zu unterrichten und ihn vor der Durchführung 
einer Maßnahme anzuhören. 2Beide Seiten haben auf 
ein Einvernehmen hinzuwirken. 3Lässt sich Einver-
nehmen nicht herstellen, so kann jede Seite die Ver-
mittlungsstelle anrufen.
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(4)  In Angelegenheiten der Mitwirkung nach Absatz 1 
entscheidet die Werkstatt unter Berücksichtigung des 
Einigungsvorschlages endgültig.

(5)  Kommt in Angelegenheiten der Mitbestimmung 
nach Absatz 2 keine Einigung zustande und handelt 
es sich nicht um Angelegenheiten, die nur einheitlich 
für Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte geregelt 
werden können und die Gegenstand einer Verein-
barung mit der Mitarbeitervertretung sind oder sein 
sollen, entscheidet die Vermittlungsstelle endgültig.

(6)  1Soweit Angelegenheiten der Absätze 1 oder 2 nur 
einheitlich für Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte 
geregelt werden können und soweit sie Gegenstand 
einer Vereinbarung mit der Mitarbeitervertretung 
sind oder sein sollen, haben die Beteiligten auf eine 
einvernehmliche Regelung hinzuwirken. 2Die ergän-
zende Vereinbarung besonderer behindertenspezi-
fischer Regelungen zwischen Werkstatt und Werk-
stattrat bleiben unberührt. 3Unberührt bleiben auch 
weitergehende, einvernehmlich vereinbarte Formen 
der Beteiligung in den Angelegenheiten des Absatzes 
1.

§ 6 Unterrichtungsrechte des Werkstattrats

(1)  1In Angelegenheiten, in denen er ein Unterrichtungs-
recht hat, hat die Werkstatt den Werkstattrat rechtzei-
tig und umfassend unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen zu unterrichten. 2Die in den Fällen des 
Absatzes 2 Buchstabe a einzuholende Stellungnah-
me des Fachausschusses und die in diesem Rahmen 
erfolgende Anhörung des/der Werkstattbeschäftigten 
bleibt unberührt.

(2)  Der Werkstattrat ist in folgenden Angelegenheiten zu 
unterrichten:

a)  Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechts-
verhältnisses, Versetzungen und Umsetzungen 
von Beschäftigten

b)  Verlauf und Ergebnis der Eltern- und Betreuer-
versammlung,

c)  Einstellung, Versetzung und Umsetzung des 
Fachpersonals (Angehörige der begleitenden 
Dienste und die Fachkräfte zur Arbeits- und Be-
rufsförderung) und des sonstigen Personals der 
Werkstatt.

§ 7 Zusammenarbeit

(1) 1Die Werkstatt, ihre Mitarbeitervertretung, die 
Schwerbehindertenvertretung, die Vertretung der 
Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsverfahren 
und im Berufsbildungsbereich nach § 36 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch, ein nach § 139 Abs. 4 
Satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch errich-
teter Eltern- und Betreuerbeirat und der Werkstattrat 
arbeiten im Interesse der Werkstattbeschäftigten ver-
trauensvoll zusammen. 2Die Werkstatt und der Werk-
stattrat können hierbei die Unterstützung der in der 
Werkstatt vertretenen Behindertenverbände und Ge-
werkschaften sowie der Verbände, denen die Werk-
statt angehört, in Anspruch nehmen.

(2)  1Werkstatt und Werkstattrat sollen in der Regel ein-
mal im Monat zu einer Besprechung zusammentre-
ten. 2Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten 
Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge 
für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 
zu machen.

§ 8 Werkstattversammlung

1Der Werkstattrat führt mindestens einmal im Kalender-
jahr eine Versammlung der Beschäftigten durch. 2Die in 
der Werkstatt für Versammlungen der Mitarbeiter gelten-
den Vorschriften finden entsprechende Anwendung; Teil- 
sowie Abteilungsversammlungen sind zulässig. 3Der 
Werkstattrat kann im Einvernehmen mit der Werkstatt 
in Werkstattangelegenheiten erfahrene Personen sowie 
behinderte Menschen, die an Maßnahmen im Eingangs-
verfahren oder im Berufsbildungsbereich teilnehmen, 
einladen.
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§ 9 Vermittlungsstelle

(1)  1Die Vermittlungsstelle besteht aus einem oder einer 
unparteiischen, in Werkstattangelegenheiten erfah-
renen Vorsitzenden, auf den oder die sich Werkstatt 
und Werkstattrat einigen müssen, und je aus einem 
von der Werkstatt und vom Werkstattrat benannten 
Beisitzer oder einer Beisitzerin. 2Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, so schlagen die Werkstatt und 
der Werkstattrat je eine Person als Vorsitzenden oder 
Vorsitzende vor; durch Los wird entschieden, wer als 
Vorsitzender oder Vorsitzende tätig wird.

(2)  1Die Vermittlungsstelle hat unverzüglich tätig zu 
werden. 2Sie hört beide Seiten an und entscheidet 
nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. 
3Die Beschlüsse der Vermittlungsstelle sind schrift-
lich niederzulegen und von dem Vorsitzenden oder 
der Vorsitzenden zu unterschreiben. 4Werkstatt und 
Werkstattrat können weitere Einzelheiten des Ver-
fahrens vor der Vermittlungsstelle vereinbaren.

(3)  1Der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle er-
setzt in den Angelegenheiten nach § 5 Absatz 1 so-
wie in den Angelegenheiten nach § 5 Absatz 2, die 
nur einheitlich für Mitarbeiter und Werkstattbeschäf-
tigte geregelt werden können, nicht die Entscheidung 
der Werkstatt. 2Bis dahin ist die Durchführung der 
Maßnahme auszusetzen. 3Das gilt auch in den Fällen 
des § 5 Absatz 5 und 6. 4Fasst die Vermittlungsstelle 
in den Angelegenheiten nach § 5 Absatz 1 innerhalb 
von zwölf Tagen keinen Beschluss für einen Eini-
gungsvorschlag, gilt die Entscheidung der Werkstatt.

§ 10 Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Tag vor 
der Wahl in der Werkstatt beschäftigt sind.

§ 11 Wählbarkeit

1Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit 
mindestens sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt 
sind. 2Zeiten des Eingangsverfahrens und der Teilnahme 
an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich werden ange-
rechnet.

§ 12 Zeitpunkt der Wahlen zum Werkstattrat

(1)  Die regelmäßigen Wahlen zum Werkstattrat finden 
alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. No-
vember statt, erstmals im Jahre 2001.

(2)  Außerhalb dieser Zeiten finden Wahlen statt, wenn

1. die Gesamtzahl der Mitglieder nach Eintreten 
sämtlicher Ersatzmitglieder unter die vorge-
schriebene Zahl der Werkstattmitglieder gesun-
ken ist,

2. der Werkstattrat mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der seinen Rücktritt beschlossen hat,

3. die Wahl des Werkstattrats mit Erfolg angefoch-
ten worden ist oder

4. ein Werkstattrat noch nicht gewählt ist.

(3)  1Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen 
festgelegten Zeitraumes eine Wahl zum Werkstattrat 
stattgefunden, so ist er in dem auf die Wahl folgenden 
nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu 
wählen. 2Hat die Amtszeit des Werkstattrats zu Be-
ginn des für die nächsten regelmäßigen Wahlen fest-
gelegten Zeitraumes noch nicht ein Jahr betragen, ist 
der Werkstattrat in dem übernächsten Zeitraum der 
regelmäßigen Wahlen neu zu wählen.
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§ 13 Bestellung des Wahlvorstandes

(1)  1Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amts-
zeit bestellt der Werkstattrat einen Wahlvorstand. aus 
drei Wahlberechtigten oder sonstigen der Werkstatt 
angehörenden Personen und einen oder eine von ih-
nen als Vorsitzenden oder Vorsitzende. 2Dem Wahl-
vorstand muss mindestens eine wahlberechtigte Frau 
angehören.

(2)  1Ist in der Werkstatt ein Werkstattrat nicht vorhan-
den, werden der Wahlvorstand und die vorsitzende 
Person in einer Versammlung der Wahlberechtigten 
gewählt. 2Die Werkstatt hat die Wahl zu fördern und 
zu dieser Versammlung einzuladen. 3Unabhängig da-
von können drei Wahlberechtigte einladen.

§ 14 Aufgaben des Wahlvorstandes

(1)  1Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt 
sie durch. 2Die Werkstatt hat dem Wahlvorstand auf 
dessen Wunsch aus den Angehörigen des Fachperso-
nals eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu 
stellen, die ihn bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl unterstützt. 3Der Wahlvorstand kann in 
der Werkstatt Beschäftigte als Wahlhelfer oder Wahl-
helferinnen zu seiner Unterstützung bei der Durch-
führung der Stimmabgabe und der Stimmenzählung 
bestellen. 4Die Mitglieder des Wahlvorstandes, die 
Vertrauensperson und die Wahlhelfer und Wahlhel-
ferinnen haben die gleichen persönlichen Rechte und 
Pflichten wie der Mitglieder des Werkstattrats (§37). 
5Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhän-
gig von Weisungen der Werkstatt wahr.

(2)  1Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit 
Stimmenmehrheit seiner Mitglieder gefasst. 2Über 
jede Sitzung des Wahlvorstandes ist eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut 
der gefassten Beschlüsse enthält. 3Die Niederschrift 
ist von dem/der Vorsitzenden zu unterzeichnen sowie 
von einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes 
oder der Vertrauensperson.

(3)  Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzu-
leiten; sie soll spätestens eine Woche vor dem Tag 
stattfinden, an dem die Amtszeit des Werkstattrats 
abläuft.

(4)  1Die Werkstatt unterstützt den Wahlvorstand bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben. 2Sie gibt ihm insbeson-
dere alle für die Anfertigung der Liste der Wahlbe-
rechtigten erforderlichen Auskünfte und stellt die 
notwendigen Unterlagen zur Verfügung.

§ 15 Erstellung der Liste 
der Wahlberechtigten

1Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtig-
ten auf. 2Die Wahlberechtigten sollen mit dem Famili-
ennamen und dem Vornamen, erforderlichenfalls dem 
Geburtsdatum, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt 
werden.

§ 16 Bekanntmachung der Liste 
der Wahlberechtigten

Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist 
unverzüglich nach Einleitung der Wahl bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe an geeigneter Stelle zur Ein-
sicht auszulegen.

§ 17 Einspruch gegen die Liste 
der Wahlberechtigten

(1)  Wahlberechtigte und sonstige Beschäftigte, die ein 
berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen 
Wahl glaubhaft machen, können innerhalb von zwei 
Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens (§18) 
beim Wahlvorstand Einspruch gegen die Richtigkeit 
der Liste der Wahlberechtigten einlegen.
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(2)  1Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der 
Wahlvorstand unverzüglich. 2Hält er den Einspruch 
für begründet, berichtigt er die Liste der Wahlberech-
tigten. 3Der Person, die den Einspruch eingelegt hat, 
wird die Entscheidung unverzüglich mitgeteilt; die 
Entscheidung muss ihr spätestens am Tag vor der 
Stimmabgabe zugehen. 

(3)  1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvor-
stand die Liste der Wahlberechtigten nochmals auf 
ihre Vollständigkeit hin überprüfen. 2Im Übrigen 
kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Liste der 
Wahlberechtigten nur bei Schreibfehlern, offenbaren 
Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig eingeleg-
ter Einsprüche oder bei Eintritt oder Ausscheiden 
eines Wahlberechtigten oder einer Wahlberechtigten 
bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe be-
richtigt oder ergänzt werden.

§ 18 Wahlausschreiben

(1)  1Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt 
der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben, das von 
dem/der Vorsitzenden und mindestens einem weite-
ren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterschreiben 
ist. 2Es muss enthalten:

1. das Datum seines Erlasses, 

2. die Namen und Fotos der Mitglieder des Wahl-
vorstandes,

3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zum Werk-
stattrat,

4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahl-
berechtigten und diese Ordnung zur Einsicht 
ausliegen,

5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die 
Liste der Wahlberechtigten eingetragen ist, und 
dass Einsprüche gegen die Liste der Wahlbe-
rechtigten nur vor Ablauf von zwei Wochen seit 

dem Erlass des Wahlausschreibens beim Wahl-
vorstand schriftlich oder zur Niederschrift ein-
gelegt werden können; der letzte Tag der Frist 
ist anzugeben,

6. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb 
von zwei Wochen nach Erlass des Wahlaus-
schreibens beim Wahlvorstand einzureichen; der 
letzte Tag der Frist ist anzugeben,

7. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von de-
nen ein Wahlvorschlag unterstützt werden muss 
(§ 19 Satz 2),

8. den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahl-
vorschläge gebunden ist und dass nur solche 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen, 
die fristgerecht (Nummer 6) eingereicht sind,

9. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahl-
vorschläge bis zum Abschluss der Stimmabgabe 
durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise 
bekannt gegeben werden,

 
10. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe, 

11. den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und 
der Sitzung des Wahlvorstandes, in der das 
Wahlergebnis abschließend festgestellt wird,

12. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge 
und sonstige Erklärungen gegenüber dem Wahl-
vorstand abzugeben sind.

(2)  Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschrei-
bens ist vom Tag seines Erlasses bis zum Wahltag an 
einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtig-
ten zugänglichen Stellen vom Wahlvorstand auszu-
hängen.
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§ 19 Wahlvorschläge 

1Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wo-
chen seit Erlass des Wahlausschreibens Vorschläge beim 
Wahlvorstand einreichen. 2Jeder Wahlvorschlag muss 
von mindestens drei Wahlberechtigten unterstützt wer-
den. 3Der Wahlvorschlag bedarf der Zustimmung des 
Vorgeschlagenen oder der Vorgeschlagenen. 4Der Wahl-
vorstand entscheidet über die Zulassung zur Wahl.

§ 20 Bekanntmachung der Bewerber 
und Bewerberinnen

Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe und 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe macht der Wahlvor-
stand die Namen und Fotos oder anderes Bildmaterial der 
Bewerber und Bewerberinnen aus zugelassenen Wahl-
vorschlägen in alphabetischer Reihenfolge in gleicher 
Weise bekannt wie das Wahlausschreiben (§ 18 Abs. 2).

§ 21 Stimmabgabe

(1)  Der Werkstattrat wird in geheimer und unmittelbarer 
Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ge-
wählt.

(2)  1Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für 
rechtswirksam vorgeschlagene Bewerber(innen) ab-
geben. 2Jede(r) Wahlberechtigte hat so viele Stim-
men, wie Mitglieder des Werkstattrats gewählt wer-
den. 3Der Stimmzettel muss einen Hinweis darauf 
enthalten, wie viele Bewerber im Höchstfall gewählt 
werden dürfen. 4Für jeden Bewerber oder jede Be-
werberin kann nur eine Stimme abgegeben werden.

(3)  1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimm-
zettels in einem Wahlumschlag ausgeübt. 2Auf dem 
Stimmzettel sind die Bewerber in alphabetischer 
Reihenfolge unter Angabe von Familienname und 
Vorname, erforderlichenfalls des Geburtsdatums, so-
wie mit Foto oder anderem Bildmaterial aufzufüh-
ren. 3Die Stimmzettel müssen sämtlich die gleiche 
Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung ha-
ben. 4Das Gleiche gilt für die Wahlumschläge.

(4)  1Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der 
im Stimmzettel jeweils vorgesehenen Stelle die von 
dem/der Wählenden gewählte Person gekennzeich-
net. 2Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige 
Anzahl der Bewerber oder Bewerberinnen gekenn-
zeichnet ist oder aus denen sich der Wille des Wäh-
lenden oder der Wählenden nicht zweifelsfrei ergibt, 
sind ungültig.

(5)  Ist für mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in-
folge ihrer Behinderung eine Stimmabgabe durch 
Abgabe eines Stimmzettels nach den Absätzen 3 
und 4 überwiegend nicht möglich, kann der Wahl-
vorstand eine andere Form der Ausübung des Wahl-
rechts beschließen.

§ 22 Wahlvorgang

(1)  1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für 
die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel 
im Wahlraum zu treffen und für die Bereitstellung 
einer Wahlurne zu sorgen. 2Die Wahlurne muss vom 
Wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet sein, 
dass die eingeworfenen Stimmzettel nicht herausge-
nommen werden können, ohne dass die Urne geöff-
net wird.

(2)  1Während der Wahl müssen immer mindestens zwei 
Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahlraum anwe-
send sein. 2Sind Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen 
bestellt (§ 14 Abs. 1 Satz 3), genügt die Anwesen-
heit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines 
Wahlhelfers oder einer Wahlhelferin.

(3)  Der gekennzeichnete und in den Wahlumschlag ge-
legte Stimmzettel ist in die hierfür bereitgestellte 
Wahlurne einzuwerfen, nachdem die Stimmabgabe 
von einem Mitglied des Wahlvorstandes oder einem 
Wahlhelfer oder einer Wahlhelferin in der Liste der 
Wahlberechtigten vermerkt worden ist. 
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(4)  1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmab-
gabe beeinträchtigt ist, bestimmt eine Person seines 
Vertrauens, die ihm bei der Stimmabgabe behilflich 
sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. 2Per-
sonen, die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder 
des Wahlvorstandes, Vertrauenspersonen im Sinne 
des § 14 Abs. 1 Satz 2 sowie Wahlhelfer und Wahl-
helferinnen dürfen nicht zur Hilfeleistung herange-
zogen werden. 3Die Hilfeleistung beschränkt sich 
auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers oder der 
Wählerin zur Stimmabgabe; die Vertrauensperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler oder der Wählerin 
die Wahlkabine aufsuchen. 4Die Vertrauensperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse von der Wahl ei-
ner anderen Person verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung erlangt hat. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten entspre-
chend für Wähler und Wählerinnen, die des Lesens 
unkundig sind.

(5)  Nach Abschluss der Wahl ist die Wahlurne zu ver-
siegeln, wenn die Stimmenauszählung nicht unmit-
telbar nach der Beendigung der Wahl durchgeführt 
wird.

§ 23 Feststellung des Wahlergebnisses

(1)  Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der 
Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stim-
men vor und stellt das Ergebnis fest.

(2)  1Gewählt sind die Bewerber und Bewerberinnen, die 
die meisten Stimmen erhalten haben. 2Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

(3)  1Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis eine 
Niederschrift, die von dem/der Vorsitzenden und 
mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvor-
standes unterschrieben wird. 2Die Niederschrift muss 
die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen 
Stimmzettel, die auf jeden Bewerber oder jede Be-
werberin entfallenen Stimmenzahlen sowie die Na-
men der gewählten Bewerber und Bewerberinnen 
enthalten.

§ 24 Benachrichtigung der Gewählten 
und Annahme der Wahl

(1)  1Der Wahlvorstand benachrichtigt die zum Werkstatt-
rat Gewählten unverzüglich von ihrer Wahl. 2Erklärt 
eine gewählte Person nicht innerhalb von drei Ar-
beitstagen nach Zugang der Benachrichtigung dem 
Wahlvorstand ihre Ablehnung der Wahl, gilt dies als 
Annahme der Wahl.

(2) Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, tritt an ih-
re Stelle der Bewerber oder die Bewerberin mit der 
nächsthöchsten Stimmenzahl.

§ 25 Bekanntmachung der Gewählten

Sobald die Namen der Mitglieder des Werkstattrats 
endgültig feststehen, macht der Wahlvorstand sie durch 
zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise wie das Wahl-
ausschreiben bekannt (§ 18 Abs. 2) und teilt sie unver-
züglich der Werkstatt mit.

§ 26 Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschrif-
ten, Bekanntmachungen und Stimmzettel, werden vom 
Werkstattrat mindestens bis zum Ende der Wahlperiode 
aufbewahrt.

§ 27 Wahlanfechtung

(1)  Die Wahl kann bei dem nach § 40 benannten Kirch-
lichen Arbeitsgericht angefochten werden, wenn ge-
gen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die 
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wor-
den ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei 
denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht 
geändert oder beeinflusst werden konnte.
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(2)  1Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei 
Wahlberechtigte oder die Werkstatt. 2Die Wahlan-
fechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, 
vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an-
gerechnet, zulässig.

§ 28 Wahlschutz und Wahlkosten

(1)  1Niemand darf die Wahl des Werkstattrats behindern. 
2Insbesondere dürfen Werkstattbeschäftigte in der 
Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts nicht 
beschränkt werden.

(2)  Niemand darf die Wahl des Werkstattrats durch Zu-
fügung oder Androhung von Nachteilen oder durch 
Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beein-
flussen.

(3)  1Die Kosten der Wahl trägt die Werkstatt. 2Versäum-
nis von Beschäftigungszeit, die zur Ausübung des 
Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand oder 
zur Tätigkeit als Wahlhelfer oder Wahlhelferin er-
forderlich ist, berechtigt die Werkstatt nicht zur 
Minderung des Arbeitsentgeltes. 3Die Ausübung der 
genannten Tätigkeiten steht der Beschäftigung als 
Werkstattbeschäftigter gleich.

§ 29 Amtszeit des Werkstattrats

1Die regelmäßige Amtszeit des Werkstattrats beträgt 
vier Jahre. 2Die Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit des bis-
herigen Werkstattrats noch nicht beendet ist, mit deren 
Ablauf. 3Die Amtszeit des außerhalb des regelmäßi-
gen Wahlzeitraumes gewählten Werkstattrats endet mit 
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses des nach § 12 
Abs. 1 neu gewählten Werkstattrats, spätestens jedoch am 
30. November des maßgebenden Wahljahres. 4Im Falle 
des § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 endet die Amtszeit des beste-
henden Werkstattrats mit der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses des neu gewählten Werkstattrats.

§ 30 Erlöschen der Mitgliedschaft im Werkstattrat; 
Ersatzmitglieder

(1)  Die Mitgliedschaft im Werkstattrat erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Niederlegung des Amtes,

3. Ausscheiden aus der Werkstatt,

4. Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechts-
verhältnisses.

(2)  1Scheidet ein Mitglied aus dem Werkstattrat aus, so 
rückt ein Ersatzmitglied nach. 2Dies gilt entspre-
chend für die Stellvertretung eines zeitweilig verhin-
derten Mitgliedes des Werkstattrats.

(3)  1Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den 
nicht gewählten Bewerbern und Bewerberinnen der 
Vorschlagsliste entnommen. 2Die Reihenfolge be-
stimmt sich nach der Höhe der erreichten Stimmen-
zahlen. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 31 Vorsitz des Werkstattrats

(1)  Der Werkstattrat wählt aus seiner Mitte den/die Vor-
sitzende und eine Stellvertretung.

(2)  Der/die Vorsitzende vertritt den Werkstattrat im Rah-
men der von diesem gefassten Beschlüsse und ist zur 
Entgegennahme von Erklärungen, die dem Werk-

 stattrat gegenüber abzugeben sind, berechtigt. 

(3)  Im Falle der Verhinderung wird der/die Vorsitzende 
durch den Stellvertreter vertreten.

§ 32 Einberufung der Sitzungen

(1)  Innerhalb einer Woche nach dem Wahltag beruft der/
die Vorsitzende des Wahlvorstandes den neu gewähl-
ten Werkstattrat zu der nach § 31 Abs. 1 vorgeschrie-
benen Wahl ein und leitet die Sitzung.
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(2)  1Die weiteren Sitzungen beruft der/die Vorsitzende 
des Werkstattrats ein, setzt die Tagesordnung fest 
und leitet die Sitzung. 2Der/die Vorsitzende hat die 
Mitglieder des Werkstattrats rechtzeitig unter Mittei-
lung der Tagesordnung zu laden. 

(3)  Der/die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen 
und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt 
wird, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies von 
der Werkstatt beantragt wird.

(4)  Die Werkstatt nimmt an den Sitzungen teil, die auf 
ihr Verlangen anberaumt sind, und an den Sitzungen, 
zu denen sie ausdrücklich eingeladen worden ist.

§ 33 Sitzungen des Werkstattrats

(1)  1Die Sitzungen des Werkstattrats finden in der Regel 
während der Beschäftigungszeit statt. 2Der Werkstat-
trat hat bei der Ansetzung der Sitzungen auf die Ar-
beitsabläufe in der Werkstatt Rücksicht zu nehmen. 
3Die Werkstatt ist vom Zeitpunkt der Sitzung vorher 
zu verständigen. 4Die Sitzungen des Werkstattrats 
sind nicht öffentlich.

(2)  1Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson (§ 39 
Abs. 3), eine Schreibkraft oder sonstige Dritte zu 
seinen Sitzungen hinzuziehen. 2Für sie gelten die 
Geheimhaltungspflicht sowie die Offenbarungs- und 
Verwertungsverbote gemäß § 37 Abs. 8 entspre-
chend.

§ 34 Beschlüsse des Werkstattrats

(1)  1Die Beschlüsse des Werkstattrats werden mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
gefasst. 2Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge-
lehnt.

(2)  Der Werkstattrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschluss-
fassung teilnimmt.

(3)  1Im Falle längerfristiger Verhinderung wird ein Mit-
glied durch das Ersatzmitglied nach § 30 Abs. 2 ver-
treten. 2Die Entscheidung, ob ein längerfristiger Ver-
hinderungsfall vorliegt, trifft der Werkstattrat.

§ 35 Sitzungsniederschrift

(1)  1Über die Sitzungen des Werkstattrats ist eine Sit-
zungsniederschrift aufzunehmen. 

 2Sie muss enthalten: 

• den Wortlaut der Beschlüsse,

• und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst wur-
den,

• die Anwesenheitsliste.

(2)  1Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu 
unterschreiben. 2Weiterhin unterschreibt ein weiteres 
Mitglied oder die Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3). 

(3)  Hat die Werkstatt an der Sitzung teilgenommen, so 
ist ihr der entsprechende Teil der Niederschrift ab-
schriftlich auszuhändigen.

§ 36 Geschäftsordnung des Werkstattrats

1Der Werkstattrat kann sich für seine Arbeit eine schrift-
liche Geschäftsordnung geben. 2In dieser können weitere 
Bestimmungen über die Geschäftsführung getroffen wer-
den.

§ 37 Persönliche Rechte und Pflichten 
der Mitglieder des Werkstattrats

(1)  Die Mitglieder des Werkstattrats führen ihr Amt un-
entgeltlich als Ehrenamt.

(2)  Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behin-
dert oder wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder 
begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche 
Entwicklung.
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(3)  1Sie sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des 
Arbeitsentgeltes zu befreien, wenn und soweit es 
zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
2Die Werkstattratstätigkeit steht der Beschäftigung 
gleich. 3In Werkstätten mit 200 oder mehr Wahlbe-
rechtigten ist der Vorsitzende oder die Vorsitzende 
des Werkstattrats auf Verlangen von der Tätigkeit im 
Arbeitsbereich der Werkstatt freizustellen, in Werk-
stätten mit mehr als 700 Wahlberechtigten auch die 
Stellvertretung. 4Die Befreiung nach Sätzen 1 und 3 
erstreckt sich nicht auf Maßnahmen nach § 5 Abs. 3 
der Werkstättenverordnung.

(4)  1Absatz 3 gilt entsprechend für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit 
diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des 
Werkstattrats erforderlich sind. 2Unbeschadet von 
Satz 1 hat jedes Mitglied des Werkstattrats während 
seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf Freistel-
lung ohne Minderung des Arbeitsentgeltes für insge-
samt fünfzehn Tage zur Teilnahme an solchen Schu-
lungs- und Bildungsveranstaltungen; der Anspruch 
erhöht sich für Beschäftigte, die erstmals das Amt 
eines Mitgliedes des Werkstattrats übernehmen, auf 
20 Tage.

(5)  1Bei Streitigkeiten in Angelegenheiten der Absätze 3 
und 4 kann die Vermittlungsstelle angerufen werden. 
2§ 9 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 3Das Recht 
zur Anrufung des Kirchlichen Arbeitsgerichtes ge-
mäß § 40 bleibt unberührt.

(6)  1Die Mitglieder des Werkstattrats sind verpflichtet,

a)  über persönliche Verhältnisse und Angelegen-
heiten von Beschäftigten, die ihrer Bedeutung 
oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Be-
handlung bedürfen, und,

b)  ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene 
und von der Werkstatt ausdrücklich als geheim-
haltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und 
nicht zu verwerten, Stillschweigen zu bewahren. 

2Die Pflichten gelten auch nach dem Ausschei-
den aus dem Werkstattrat. 3Sie gelten nicht ge-
genüber den Mitgliedern des Werkstattrats und 
der Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3) sowie vor der 
Vermittlungsstelle.

§ 38 Sprechstunden

(1)  1Der Werkstattrat kann während der Beschäftigungs-
zeit Sprechstunden einrichten. 2Zeit und Ort sind mit 
der Werkstatt zu vereinbaren.

(2)  1Versäumt ein(e) Beschäftigte(r) wegen des Besuchs 
der Sprechstunde des Werkstattrates Beschäftigungs-
zeit, so ist die Werkstatt ihm/ihr gegenüber nicht zur 
Minderung des Arbeitsentgeltes berechtigt. 2Diese 
Zeit steht der Beschäftigung gleich.

§ 39 Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats

(1) 1Die durch die Tätigkeit des Werkstattrats entstehen-
den Kosten trägt die Werkstatt. 2Das Gleiche gilt für 
Kosten, die für die Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen gemäß § 37 Abs. 6 entstehen.

(2)  Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die lau-
fende Geschäftsführung hat die Werkstatt in erfor-
derlichem Umfang Räume, sächliche Mittel und eine 
Bürokraft zur Verfügung zu stellen.

(3)  1Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen 
Wunsch aus dem Fachpersonal eine Person seines 
Vertrauens zur Verfügung zu stellen, die ihn bei sei-
ner Tätigkeit unterstützt. 2Der Werkstattrat hat ein 
Vorschlagsrecht, die vorgesehene Person muss zu 
diesem Vorschlag das Einverständnis geben. 3Die 
Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhängig 
von Weisungen der Werkstatt wahr. 4Die Werkstatt 
hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu fördern. 
5Für die Vertrauensperson gilt § 37 entsprechend.
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§ 39a Aufgaben und Rechtsstellung 
der Frauenbeauftragten

(1)  1Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen der in 
der Werkstatt beschäftigten behinderten Frauen ge-
genüber der Werkstattleitung, insbesondere in den 
Bereichen Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Vereinbarkeit von Familie und Beschäftigung sowie 
Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer 
Belästigung oder Gewalt. 2Werkstattleitung und 
Frauenbeauftragte sollen in der Regel einmal im Mo-
nat zu einer Besprechung zusammen treten. 

(2)  1Über Maßnahmen, die Auswirkungen in den in Ab-
satz 1 genannten Bereichen haben können, unterrich-
tet die Werkstattleitung die Frauenbeauftragte recht-
zeitig, umfassend und in angemessener Weise. 2Beide 
Seiten erörtern diese Maßnahmen mit dem Ziel des 
Einvernehmens. 3Lässt sich ein Einvernehmen nicht 
herstellen, kann jede Seite die Vermittlungsstelle an-
rufen. 4Die Werkstatt entscheidet unter Berücksichti-
gung des Einigungsvorschlages endgültig.

(3)  Die Frauenbeauftragte hat das Recht, an den Sit-
zungen des Werkstattrates und an den Werkstattver-
sammlungen (§ 9) teilzunehmen und dort zu spre-
chen. 

(4)  1Die Stellvertreterinnen vertreten die Frauenbeauf-
tragte im Verhinderungsfall. 2Darüber hinaus kann 
die Frauenbeauftragte ihre Stellvertreterinnen zu be-
stimmten Aufgaben heranziehen. 

(5)  1Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen 
sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des Ar-
beitsentgeltes zu befreien, wenn und soweit es zur 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Die 
Tätigkeit steht der Werkstattbeschäftigung gleich. In 
Werkstätten mit mehr als 200 wahlberechtigten Men-
schen ist die Frauenbeauftragte auf Verlangen von 
der Tätigkeit freizustellen, in Werkstätten mit mehr 
als 700 wahlberechtigen Menschen auch die ers-
te Stellvertreterin. 3Die Befreiung nach den Sätzen 

 1 und 3 erstreckt sich nicht auf Maßnahmen nach 

 § 5 Absatz 3 der Werkstättenverordnung. 4Im Übri-
gen gelten § 37 Absatz 1, 2, 4, 5 und 6 sowie die §§ 
38 und 39 für die Frauenbeauftragte und die Stellver-
treterinnen entsprechend.

§ 39b Wahlen und Amtszeit 
der Frauenbeauftragten

(1)  1Die Wahlen der Frauenbeauftragten und der Stell-
vertreterinnen sollen zusammen mit den Wahlen zum 
Werkstattrat stattfinden. 2Wahlberechtigt sind alle 
Frauen, die auch zum Werkstattrat wählen dürfen 
(§ 10). 3Wählbar sind alle Frauen, die auch in den 
Werkstattrat gewählt werden können (§ 11). 

(2)  1Wird zeitgleich der Werkstattrat gewählt, soll der 
Wahlvorstand für die Wahl des Werkstattrates auch 
die Wahl der Frauenbeauftragten und ihrer Stell-
vertreterinnen vorbereiten und durchführen. 2Ande-
renfalls beruft die Werkstatt eine Versammlung der 
wahlberechtigten Frauen ein, in der ein Wahlvorstand 
und dessen Vorsitzende gewählt werden. 3Auch drei 
wahlberechtigte Frauen können zu dieser Versamm-
lung einladen. 4Für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl gelten die §§ 14 bis 28 entsprechend. 

(3)  1Für die Amtszeit der Frauenbeauftragten und ihrer 
Stellvertreterinnen gilt § 29 entsprechend. 2Das Amt 
der Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen 
erlischt mit Ablauf der Amtszeit, Niederlegung des 
Amtes, Ausscheiden aus der Werkstatt, Beendigung 
des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses oder 
erfolgreicher Wahlanfechtung. 

§ 39c Vorzeitiges Ausscheiden 
der Frauenbeauftragten

(1)  Scheidet die Frauenbeauftragte vor dem Ablauf der 
Amtszeit aus dem Amt aus, wird die erste Stellver-
treterin zur Frauenbeauftragten. 
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(2)  1Scheidet eine Stellvertreterin vorzeitig aus ihrem 
Amt aus, rückt die nächste Stellvertreterin bezie-
hungsweise aus der Vorschlagsliste die Bewerberin 
mit der nächsthöheren Stimmenzahl nach. 2Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. 

(3)  Können die Ämter der Frauenbeauftragten und der 
Stellvertreterinnen aus der Vorschlagsliste nicht 
mehr besetzt werden, erfolgt eine außerplanmäßige 
Wahl der Frauenbeauftragten und der Stellvertrete-
rinnen.

(4)  1Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen 
festgelegten Zeitraumes eine Wahl zu den Ämtern 
der Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen 
stattgefunden, so sind sie in dem auf die Wahl fol-
genden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen 
neu zu wählen. 2Hat die Amtszeit zu Beginn des für 
die nächsten regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeit-
raumes noch nicht ein Jahr betragen, sind die Frauen-
beauftragte und ihre Stellvertreterinnen in dem über-
nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu 
wählen.

§ 40 Zuständigkeit für Streitigkeiten

Für Streitigkeiten nach dieser Ordnung ist das im Be-
reich der Diözese eingerichtete Kirchliche Arbeitsgericht 
zuständig.

§ 41 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Mit ih-
rem Inkrafttreten tritt die Verordnung vom 23. Juni 2003 
außer Kraft.

12. Dezember 2016

Vorstand des DCV

Aufhebung von Richtlinien

Die Richtlinie für die Inkraftsetzung der Beschlüsse der 
arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes durch die Diözesanbischöfe in der Fassung 
vom 25.11.2007 (veröffentlicht im Kirchlichen Anzeiger 
des Bistums Hildesheim Nr. 1/2008, S. 9) werden hiermit 
aufgehoben.

Hildesheim, 25. Januar 2017

L.S.

† Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim

Die vorstehende Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsord-
nung (CWMO) vom 12.12.2016 setze ich für das Bistum 
Hildesheim in Kraft. 

Hildesheim, den 23.01.2017

L.S.

 Norbert Trelle
† Bischof von Hildesheim

Wirtschaftsplan 2017 für das Bistum Hildesheim

Der Diözesankirchensteuerrat hat in seiner Sitzung am 
3. Dezember 2016 die Annahme des Wirtschaftsplanes 
des Bistums Hildesheim für das Haushaltsjahr 2017 
beschlossen; der Diözesanvermögensverwaltungsrat hatte 
ihn in seiner Sitzung am 4. November 2016 aufgestellt.
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Der Wirtschaftsplan 2017 ist in den Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 199.109.525,00 € ausgeglichen.

Hiermit setze ich den Wirtschaftsplan 2017 in Kraft.

Hildesheim, den 09.01.2017 

L.S.

† Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim

Kirchensteuerbeschluss 
der Diözese Hildesheim im Bereich des 

Landes Niedersachsen für das Jahr 2017

I.

Aufgrund des § 2 Abs. 5 der Kirchensteuerordnung für 
die Diözese Hildesheim im Bereich des Landes Nieder-
sachsen wird unter Mitwirkung des Kirchensteuerrates 
der Diözese Hildesheim hiermit beschlossen:

1. a) Für das Haushaltsjahr 2017 wird von allen Kirchen-
angehörigen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Land Niedersachsen haben,
9 % der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapital
ertragsteuer, veranlagte Einkommensteuer), höchs-
tens 3,5 % des zu versteuernden Einkommens bzw.
des auf das zu versteuernde Einkommen umzu-
rechnenden Arbeitslohns als Kirchensteuer erho-
ben.

b) Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die Vor-
schriften des § 51 a EStG in seiner jeweiligen Fas-
sung anzuwenden. Daher ist in Fällen, in denen Tat-
bestände nach  § 51 a,  Abs. 2 und 2 a des Einkom-
mensteuergesetzes zu berücksichtigen sind, das zu 
versteuernde Einkommen maßgeblich, das sich un-
ter Berücksichtigung des § 51 a, Ab. 2 und 2 a des 
Einkommensteuergesetzes ergeben würde.

c) Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige 
Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens ein-
bezogen wurden.

d) Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach 
Maßgabe des § 40,  des § 40 a   Abs. 1, 2 a und 3 
und des § 40 b EStG sowie im Fall der Pauschalie-
rung der Einkommensteuer nach Maßgabe des 
§ 37 a und des § 37 b EStG beträgt die Kirchen-
steuer 6 % der pauschalierten Lohn- und Einkom-
mensteuer.

Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit ein-
zelner Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererhe-
benden Körperschaft nach, so ist insoweit keine 
Kirchensteuer zu erheben. Für die übrigen Arbeit-
nehmer beträgt die Kirchensteuer 9 % der pauscha-
lierten Lohnsteuer.

Im Übrigen wird auf die Regelungen der gleich-
lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der 
Länder betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der 
Lohn- und Einkommensteuer vom 8. August 2016 
hingewiesen (BStBl. I 2016, Seite 773).

2.  Bis zur Veranlagung der Diözesankirchensteuer 
sind zu den für die Einkommensteuervorauszah-
lung bestimmten Terminen (10. März, 10. Juni, 
10. September, 10. Dezember) Vorauszahlungen 
auf die Diözesankirchensteuer nach dem geltenden 
Kirchensteuersatz zu leisten.

3.      Bei den Steuerpflichtigen, die im niedersächsischen
 Teil der Diözese Hildesheim ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben und deren Lohn-
steuerberechnung von einer innerhalb des Landes
Niedersachsen gelegenen Betriebsstätte vorgenom-
men wird, wird die Diözesankirchensteuer von den
dem Abzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezü-
gen im Lohnsteuerabzugsverfahren von den Arbeit-
gebern einbehalten. Bei Steuerpflichtigen, die zwar 
im niedersächsischen Teil der Diözese Hildesheim 
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ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben, deren Lohnsteuerberechnung aber von ei-
ner außerhalb des Landes Niedersachsen gelege-
nen Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die 
Diözesankirchensteuer nach dem im betreffen-
den Bundesland geltenden Kirchensteuer-
satz einbehalten. Wenn dieser Satz niedri-
ger ist, und dies festgestellt werden kann,
wird der Unterschiedsbetrag nacherhoben.

II.

Die Diözese Hildesheim erhebt von den Kirchenange-
hörigen, deren Ehegatte einer steuererhebenden Kirche 
nicht angehört, ein Besonderes Kirchgeld, sofern die 
Ehegatten nach dem Einkommensteuergesetz zusammen 
veranlagt werden. 

Das Besondere Kirchgeld bemisst sich nach dem ge-
meinsam zu versteuernden Einkommen; es gilt folgende 
Tabelle:

Stufe Bemessungsgrundlage
(Gemeinsam zu ver-

steuerndes Einkommen 
nach § 2 Absatz 5 

EStG) Euro

Besonderes Kirchgeld 
Jährlich

Euro

  1 30.000 –  37.499    96
  2 37.500 –  49.999   156

  3 50.000 –  62.499   276

  4 62.500 –  74.999   396

  5 75.000 –  87.499   540

  6 87.500 –  99.999   696

  7 100.000 – 124.999   840

  8 125.000 – 149.999 1.200

  9 150.000 – 174.999 1.560

10 175.000 – 199.999 1.860

11 200.000 – 249.999 2.220

12 250.000 – 299.999 2.940

13 300.000 und mehr 3.600

Die Vorschriften des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Kirchensteu-
errahmengesetzes sind auf das Besondere Kirchgeld an-
zuwenden.

Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes sind 
die Vorschriften des § 51 a EStG in der jeweils geltenden 
Fassung zu beachten.

Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des Beson-
deren Kirchgeldes nicht während des gesamten Veranla-
gungszeitraumes vor, so ist der Jahresbetrag des Beson-
deren Kirchgeldes mit je einem Zwölftel für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für die Er-
hebung des Besonderen Kirchgeldes bestanden haben, 
festzusetzen.

III.

Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und 
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes an-
zuwenden.

Hildesheim, den 5. Dezember 2016

Weihbischof Heinz-Günter Bongartz
Generalvikar

Das Niedersächsische Kultusministerium hat mit Schrei-
ben vom 4. Januar 2017 im Einvernehmen mit dem Nie-
dersächsischen Finanzministerium den Kirchensteuerbe-
schluss für das Jahr 2017 vom 5. Dezember 2016 gem. 
§ 2 Abs. 9 des Kirchensteuerrahmengesetzes (KiStRG) 
i. d. F. vom 10. Juli 1986 (Nds. GVBl. S. 281), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2014 (Nds. GVBl. S. 465), genehmigt.

Eine entsprechende Bekanntmachung wird gem. § 2 
Abs. 9 Satz 2 KiStRG im Nds. Ministerialblatt veröffent-
licht.
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Kirchensteuerbeschluss 2017 
für die auf bremischem Staatsgebiet 

liegenden Kirchengemeinden des 
Bistums Hildesheim

I. 

Im Steuerjahr 2017 beträgt die im Bereich der Diözese 
Hildesheim zu entrichtende Kirchensteuer 9 % der Ein-
kommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), jedoch 
höchstens 3,5 % des zu versteuernden Einkommens bzw. 
des auf das zu versteuernde Einkommen umzurechnen-
den Arbeitslohnes.

Bei Berechnung der Kirchensteuer sind die Vorschriften 
des § 51 a Einkommensteuergesetz (EStG) in seiner je-
weiligen Fassung zu beachten.

Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist auf die 
übrige Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die Er-
mittlung des zu ver-steuernden Einkommens einbezogen 
wurden. In Fällen, in denen Tatbestände nach § 51 a Abs. 
2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes zu berücksich-
tigen sind, ist das zu versteuern-de Einkommen maßgeb-
lich, das sich unter Berücksichtigung des § 51 a Abs. 2 
und 2 a des Einkommensteuergesetzes ergeben würde.

Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach Maß-
gabe des § 40, des § 40 a   Abs. 1, 2 a und 3 und des § 40 
b EStG sowie im Fall der Pauschalierung der Einkom-
mensteuer nach Maßgabe des § 37 a und des § 37 b EStG 
beträgt die Kirchensteuer 7 % der pauschalierten Lohn- 
und Einkommensteuer.

Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit einzelner 
Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererhebenden Körper-
schaft nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erhe-
ben. Für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchen-
steuer 9 % der pauschalierten Lohnsteuer.

Im Übrigen  wird  auf  die  Regelungen  des  länder-
einheitlichen  Erlasses vom 8. August 2016 (Freie Han-
sestadt Bremen - Die Senatorin für Finanzen, AZ 900-S 
2447-1/2015-4/2015-11-2) hingewiesen (BStBl. I 2016, 
S. 773).

§ 40 a Abs. 2 und 6 des Einkommensteuergesetzes bleibt 
unberührt.

II.

Von Kirchenangehörigen, deren Ehemann oder Ehefrau 
keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft, 
für die die Verwaltung der Kirchensteuer den Landesfi-
nanzbehörden übertragen ist, angehört und die nicht nach 
dem Einkommensteuergesetz getrennt oder besonders 
veranlagt werden, wird Kirchgeld in glaubensverschie-
dener Ehe erhoben.

Das Besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
beträgt jährlich:

Stufe Bemessungsgrundlage
(Gemeinsam zu ver-

steuerndes Einkommen 
nach § 2 Absatz 5 

EStG) Euro

Besonderes Kirchgeld 
Jährlich

Euro

  1 30.000 –  37.499    96
  2 37.500 –  49.999   156

  3 50.000 –  62.499   276

  4 62.500 –  74.999   396

  5 75.000 –  87.499   540

  6 87.500 –  99.999   696

  7 100.000 – 124.999   840

  8 125.000 – 149.999 1.200

  9 150.000 – 174.999 1.560

10 175.000 – 199.999 1.860

11 200.000 – 249.999 2.220

12 250.000 – 299.999 2.940

13 300.000 und mehr 3.600
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Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kirchen-
steuer vom Einkommen und dem Besonderen Kirchgeld 
in glaubensverschiedener Ehe durchzuführen, wobei der 
höhere Betrag festgesetzt wird.

Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes in glau-
bensverschiedener Ehe sind die Vor-schriften des § 51 a 
EStG in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

III.

Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und 
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetztes an-
zuwenden.

IV.

Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2017, es 
sei denn, der Diözesankirchensteuerrat sieht sich zwi-
schenzeitlich veranlasst, einen anderweitigen Beschluss 
zu fassen.

Hildesheim, den 5. Dezember 2016 

Weihbischof Heinz-Günter Bongartz
Generalvikar

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bre-
men hat mit Schreiben vom 13. Dezember 2016 den Kir-
chensteuerbeschluss für das Jahr 2017 vom 5. Dezem-
ber 2016 für die auf bremischem Staatsgebiet liegenden 
Kirchengemeinden des Bistums Hildesheim gemäß § 
3 Abs. 2 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch Kirchen, andere Religionsgemeinschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften der Freien Hansestadt 
Bremen (Kirchensteuergesetz – KiStG) in der Fassung 
vom 23. August 2001 (Brem. GBl. S. 263), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuer-
gesetztes vom 25. November 2014 (Brem. GBl. S. 548), 
genehmigt.

Einladung zur Chrisam-Messe
Einsendung der Ölkästen

Weihe und Verteilung der Hl. Öle

Das Pontifikalamt, in dem die Weihe des Kranken- und 
Katechumenenöls sowie des Chrisams vorgenommen 
wird, findet am Mittwoch, den 12. April 2017, um 18.00 
Uhr im Dom zu Hildesheim statt.

Bischof Norbert Trelle lädt alle Gemeinden und die 
Geistlichen zusammen mit den Jugendlichen ihrer Kir-
chengemeinde zur Teilnahme ein. 

Ab 15.00 Uhr findet auf dem Domhof ein buntes Rah-
menprogramm statt. An den Ständen der Jugendeinrich-
tungen und Jugendverbände besteht die Möglichkeit, 
Getränke und Speisen gegen eine Spende zu erwerben. 
Ab 15.00 Uhr bestehen Gesprächs- und Beichtgelegen-
heiten. Informationen zum Rahmenprogramm finden 
Sie Anfang des Jahres auch auf der Jugendwebsite unter 
www.jugend-bistum-hildesheim.de. 

Die Begegnung der Jugendlichen mit dem Bischof ist im 
Anschluss an die Messfeier auf dem Gelände rund um 
den Dom geplant.

Einsendung der Ölkästen

Die Ölkästen – und zwar nur die Standardkästen – mit 
den gereinigten Ölflaschen sind bis zum 30. März 2017 
ausschließlich einzusenden an das:

Bischöfliche Generalvikariat Hildesheim
„Domsakristei“
Domhof 18–21
31134 Hildesheim.

Sie können auch in der Domsakristei abgegeben werden. 
Es wird darum gebeten, die Standardkästen der Kirchen, 
die profaniert worden sind, zurückzugeben.
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Verteilung der Öle

Damit die Ausgabe der Heiligen Öle reibungslos erfol-
gen kann, sollte von jeder Kirchengemeinde bzw. von je-
dem Dekanat nur ein Vertreter zur Christussäule im Dom 
kommen. Die Ölkästen stehen ab 20.30 Uhr zur Abho-
lung bereit.

Hildesheim, Januar 2017

Bischöfliches Generalvikariat

Zählung der sonntäglichen 
Gottesdienstteilnehmer am 12.03.2017

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz 
(vgl. Vollversammlung vom 24. - 27.02.1969, Prot. Nr. 
18, und Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) wer-
den für die Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland die Gottesdienstteil-
nehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die erste Zählung findet 
am zweiten Sonntag in der Fastenzeit (12. März 2017) 
statt. Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntägli-
chen Hl. Messen (einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. 
Mitzuzählen sind auch die Besucher der Wort- und Kom-
muniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier 
gehalten werden. Zu den Gottesdienstteilnehmern zählen 
auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfah-
rer, Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2017 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zwei-
ten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.

Veränderungen Pastorales Personal

Bischof Norbert Trelle hat folgende Ernennungen bzw. 
Versetzungen vorgenommen:

Dechant Wigbert Schwarze
Ernennung zum Dechanten des Dekanats Göttingen für 
weitere fünf Jahre (Urkunde vom 12.12.2016).

Pfarrer Kuno Kohn
Entpflichtung als Pfarrvikar in der Pfarrgemeinde St. 
Maria, Hannover, und allen pastoralen Beauftragungen 
zum 31.12.2016.
Freistellung vom pastoralen Dienst im Bistum Hildesheim 
zum 01.01.2017 für drei Jahre.
Neue Anschrift: Schwestern v. d. hl. Elisabeth, Große 
Freiheit 47, 22767 Hamburg

Pater Wojciech Lepkowski OFM Conv.
Rückwirkend zum 01.09.2016 Ernennung zum Pfarrvikar 
in den Katholischen Pfarrgemeinden St. Martin, 
Hildesheim-Achtum, und St. Nikolaus, Schellerten-
Ottbergen.
Anschrift: Franziskaner-Minoritenkloster, Klosterstraße 
11, 31174 Schellerten-Ottbergen

Pater Wojciech Chmielowiec OFM Conv.
Rückwirkend zum 01.09.2016 Ernennung zum Pfarrvikar 
in der Katholischen Pfarrgemeinde Zum Göttlichen 
Erlöser, Uelzen.
Anschrift: Franziskaner-Minoritenkloster, Alewinstraße 
27, 29525 Uelzen

Pater Christoph Wrembek SJ
Entpflichtung als Seelsorger für Priester und pastoral 
Mitarbeitende zum 05.01.2017.
Ernennung zum Subsidiar im Regionaldekanat 
Hannover zum 06.01.2017.

Kaplan Timm Keßler
Übertragung der Leitung der Katholischen Pfarrgemeinde 
Heilig Geist, Stade, zum 08.01.2017.
Titel: Pfarrer
Neue Anschrift: Schnurweg 31, 21680 Stade



24 | KIRCHLICHER ANZEIGER FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM NR. 1/2017

Diakone

Diakon Gerhard Jonissek
Entpflichtung als Hauptberuflicher Diakon in der 
Katholischen Pfarrgemeinde St. Bernward, Hannover-
Döhren, zum 31.12.2016.

Diakon Alois Grimm
Entpflichtung als Hauptberuflicher Diakon in der 
Katholischen Pfarrgemeinde St. Godehard, Hildesheim, 
zum 31.12.2016.
Entpflichtung als Präses der Kolpingfamilie Hildesheim-
Zentral zum 31.12.2016.

Pastoralreferenten

Stephan Ohlendorf
Beendigung der Tätigkeit als Leiter des Kath. 
Universitäts- und Hochschulzentrum in Hannover zum 
31.12.2016.
Ab dem 01.01.2017 Referent für Gemeindeberatung und 
kirchliche Organisationsentwicklung für Gemeindliche 
Spiritualität in der Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung 
und Beratung in Hildesheim.

Matthias Gottschlich
Ende der Aufgabe als Klinikseelsorger im Klinikum 
Robert Koch, Gehrden / Klinikum Region Hannover zum 
01.12.2016.
Weiterhin Diözesanbeauftragter für Notfallseelsorge 
im Bistum Hildesheim und Diözesanauftrag für den 
Bereich Notfallseelsorge bzw. Seelsorge in Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Bistum 
Hildesheim und Notfallseelsorge in der Region Hannover.

Gemeindereferentinnen 

Regina Griesmayr
Beendigung Ihrer Tätigkeit als Gemeindereferentin 
in der Katholischen Pfarrgemeinde St. Kosmas 
und Damian, Bilshausen, zum 30.06.2016.
Eintritt in den Ruhestand zum 01.07.2016.

Veränderungen

Kaplan David Bleckmann
Neue Anschrift ab sofort: Schanzenstraße 5 a, 21614 
Buxtehude

Verstorben

Am 11.12.2016 verstarb Herr Pfarrer i. R. Karl-Ludwig 
Kellermann, zuletzt wohnhaft Johanneshaus, Berliner 
Straße 27, 30952 Ronnenberg.

An 04.01.2017 verstarb Herr Pfarrer i. R. Rudolf 
Skutnik, zuletzt wohnhaft Bahnhofstraße 13, 88167 
Röthenbach/Allgäu.

Am 22.06.2016 verstarb die Gemeindereferentin im 
Ruhestand Frau Agnes Almes, zuletzt wohnhaft in 
Odenburg.

Am 15.12.2016 verstarb die Gemeindereferentin im 
Ruhestand Schwester Beate Schalück, Schwester von 
Germete, zuletzt wohnhaft in Warburg.

Am 19.12.2016 verstarb die Gemeindereferentin im 
Ruhestand Frau Maria Guhe, zuletzt wohnhaft in 
Hannover.

Am 13.01.2017 verstarb Herr Pfarrer i. R. Rainer 
Maria Konetzkow, zuletzt wohnhaft Friedrich-Ebert-
Straße 4, 38259 Salzgitter.

Am 20.01.2017 verstarb Herr Diakon Gerhard Holze, 
zuletzt wohnhaft Albert-Schweitzer-Straße 27, 38723 
Seesen.
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